
Herausgabe von Privatadresse erlaubt?
Beitrag von „ichglaubsnich“ vom 16. Juli 2016 21:58

Hallo zusammen, ich bin recht neu hier und habe gleich eine brennende Frage:

Darf mein Rektor, ohne mein Einverständnis, einfach so meine Privatanschrift an einen
Elternteil herausgeben?
Hintergrund: Ich unterrichte erste und zweite Klasse, und eine der Mütter meinte, sie müsste
mir dringend etwas zukommen lassen.
Also ruft sie meinen Rektor an, und der gibt meine private Mail- und Postadresse raus, so dass
ich vorhin eine Mail von der Mutter bekomme, dass sie mir etwas in den Briefkasten geworfen
hat.

Ich bin ehrlich gesagt vom Glauben abgefallen und schockiert, es kann doch nicht sein, dass
man mit der Verbeamtung sämtliche Persönlichkeitsrechte abgibt 

Würde mich über Euer Feedback freuen, ob Euch das auch schon passiert ist, oder ob Ihr wisst,
wie hier die rechtliche Handhabe ist.

LG
K.
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